
Bei der Fachschaft kann nur der eingeschworene Kreis der Studenten teilnehmen, welcher die
rechtlichen Ramenbedingungen des hessisches Hochschulgesetzes erfüllt (d.h. im Genaueren nach
§61 Abs. 1 immatrikuliert, nach $37 Abs. 1 Teil der Statusgruppe und §85 Abs. 3 der Fachschaft des
Fachbereichs zugehörig ist), den Semesterbeitrag fristgerecht überwiesen hat und nicht
anderweitig von der Fachschaft ausgeschlossen wurde (also nicht Jonathan, denn den haben wir
rausgeworfen, nachdem er eine Gegenliste eingereicht hat und wir finden sowas nicht gut).

Die Variation der Mitarbeit ist mannigfaltig und fluktuiert im Ausmaß. Das Infimum wird gebildet
durch Wahrnehmung der zahlreichen Networking Opportunities, das Supremum wird definiert
durch eine proaktive Partizipation und Engagement in zahlreichen hochschulpolitischen Gremien
und Aufgabengruppen innerhalb der Fachschaft, wobei die Work-Work-Balance stets durch Benefits
seitens des Arbeitgebers Anerkennung findet. Diese Benefits beinhalten in Teilen kostenlose
Getränke, Zugangsberechtigungen zu Räumen, persönliche E-Mail-Adresse, 1 (eins, geteilt mit
anderen Arbeitnehmern) Arbeitsplatz mit natürlichen Licht in direkter Nähe zu kultivierter Botanik
mit historischem Wert.

Wer kann mitmachen?
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